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I. Träger öffentlicher Belange 

 

 
Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange, wurden weder Anregungen noch Bedenken vorgetragen: 

1. Gemeinde Lotte 
vom 13.08.2018 

2. Stadt Ibbenbüren 
vom 15.08.2018 

3. Gemeinde Hagen a.T.W. 
vom 15.08.2018 

4. Bezirksregierung Münster - Dezernat 33 
vom 17.08.2018 

5. Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen 
vom 17.08.2018 

6. Amprion GmbH 
vom 20.08.2018 

7. Stadt Lengerich 
vom 20.08.2018 

8. Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land 
vom 06.09.2018 

9. Evangelische Kirche von Westfalen 
vom 06.09.2018 
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Von den nachstehenden Nachbarkommunen, Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange sind Stellungnahmen mit Anregungen bzw. Hinweisen eingegangen: 

 

 
10. Gemeinde Westerkappeln 

vom 13.08.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Die Gemeinde Westerkappeln hält ihre Stellungnahme zur frühzeitigen Beteili-
gung weiter aufrecht und führt diese weiter aus. Es wird moniert, dass die Aus-
wirkungen des Hotelneubaus auf die Hotellerie und das Gastgewerbe für Wes-
terkappeln nicht hinreichend untersucht wurden. Es wird die Gefahr gesehen, 
dass es zu negativen Auswirkungen auf das ortsansässige Gastgewerbe kom-
men könnte. 

Bereits in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung wurde darauf hingewiesen, 
dass eine Untersuchung von Seiten der Stadt Tecklenburg für nicht erforderlich 
erachtet wird. Diese Sicht wird aus folgenden Gründen weiter aufrechterhalten: 

1. Reaktivierung des bestehenden Übernachtungspotenzials seit Schlie-
ßung des Hotel Burggrafen und Ergänzung des Übernachtungsangebo-
tes entsprechend der Marktbewertung der Tecklenburg Touristik GmbH 

2. Besondere Topographie und Lage sowie des touristischen Wertes des 
Ortes  

3. Stärkung der touristischen Infrastruktur und des Einzelhandels sowie 
der Gastronomie des Umlandes 

4. Keine Bedenken der ortsansässigen Hotellerie- und Beherbergungsge-
werbe im Umkreis von 10km 

5. Hotelverkleinerung und Integration einer Seniorenwohnanlage  

Zu 1) Mit dem Hotelkonzept werden vollkommen andere und vor allem neue 
Gäste angesprochen, die kein vergleichbares Angebot in den umliegenden Ge-
meinden vorfinden. Insofern ist aus Marktsicht eher von einer Ergänzung des 
vorhandenen Übernachtungsportfolios in der Region auszugehen.  

Die Internetrecherche des Übernachtungsangebotes Westerkappelns hat erge-
ben, dass keinerlei vergleichbare Angebote in diesem gehobenen Segment vor-
liegen. Insofern kann durchaus unterstellt werden, dass Feriengäste, die sich 
zukünftig für das Hotel Burggraf entscheiden, einer anderen Klientel angehören 
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werden, die nicht zwangsläufig auch zum Publikum eines klassischen Gasthofes 
gehören. Insofern stellt der Hotelneubar keine „übermächtige“ Konkurrenz dar, 
da das Westerkappelner Übernachtungsangebot – sowohl das vorhandene als 
auch evtl. neu hinzukommendes – auf eine völlig andere Zielgruppe abstellt.  

Zu 2) Tecklenburg ist bereits als Tourismusdestination etabliert und weit über 
die regionalen Grenzen (u. a. Niederlande) bekannt. Die Stadt profitiert hier von 
ihrer besonderen Lage am Höhenkamm des Teutoburger Waldes (Hermanns-
weg). Insofern ist eine Vergleichbarkeit Tecklenburgs mit umliegenden Orten 
schwer herzustellen. Die steilen Hänge und Täler haben in manchen Bereichen 
voralpinen Charakter und stellen somit eine Besonderheit im Münsterland dar. 
Touristen kommen daher gezielt direkt nach Tecklenburg, um diese besondere 
Landschaft zu erleben. Gemeinden nördlich und südlich des Höhenkammes sind 
landschaftlich – und somit touristisch – deutlich weniger interessant.  

Zu 3) Tecklenburg ist als Luft- und Kneippkurort weit über die regionalen Gren-
zen hinaus als Tourismusdestination bekannt. Die Stadt hält ein umfangreiches, 
auf den Gast zugeschnittenes Tourismusangebot vor. Während der Sommersai-
son finden in der alten Burgruine jährlich die Tecklenburger Festspiele statt. 
Durch die Belebung/ Angebotserweiterung soll die vorhandene Infrastruktur ge-
stärkt werden und eine Belebung des Zentrums gefördert werden. 

Zu 4) Ein sehr gewichtiges Argument, warum eine Untersuchung für nicht nötig 
erachtet wird, liegt jedoch darin begründet, dass – außer von der Gemeinde 
Westerkappeln – keine anderen Gemeinden oder betroffenen Bürger Bedenken 
in Bezug auf den Hotelneubau weder in der frühzeitigen Beteiligung noch in der 
öffentlichen Auslegung geäußert haben. 

Nachbarkommunen wie z. B. Ibbenbüren haben sich im Beteiligungsverfahren 
nicht negativ zum Vorhaben geäußert, obwohl dort ein deutlich ausgeprägteres 
und differenzierteres Beherbergungsgewerbe existiert. 

Besonders bemerkenswert ist jedoch die Tatsache, dass aus der Kommune 
Tecklenburg selbst keine Bedenken von ortsansässigen Hotelbetreibern ge-
nannt wurden. Weder das Ringhotel in Brochterbeck, noch mit Westerkappelner 
Betrieben vergleichbare Beherbergungsbetriebe in Tecklenburg selbst haben 
sich gegen den Neubau ausgesprochen. Insofern kann davon ausgegangen 
werden, dass, wenn ein vergleichbarer Betrieb vor Ort keine Bedenken äußert, 
ein Betrieb im 15 km entfernten Westerkappeln nicht betroffen sind dürfte. 

Zu 5) Seitens des Vorhabenträgers wurde die Planung modifiziert und soll ein 
Teil des Hotelgebäudes für Servicewohnen genutzt werden. Hierdurch wird die 
Größe des Hotels auf rd. 100 Zimmer (200 Betten) von zuvor in der 
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Ursprungsplanung anvisierten 127 Zimmern reduziert. Durch diese vorhabenbe-
dingte Umplanung wird u.A. den Bedenken der Gemeinde Westerkappeln Rech-
nung getragen. 

Fazit: 

Es werden, gerade auch durch die Hotelverkleinerung, keine negativen Auswir-
kungen auf die Übernachtungssituation und die städtebaulichen Entwicklungs-
möglichkeiten in Bezug auf das Beherbergungsgewerbe der Nachbargemeinden 
erwartet. Es kann aus oben genannten Gründen unterstellt werden, dass Über-
nachtungsgäste, die sich z. B. für Westerkappeln entscheiden, andere Motive 
bei ihrer Wahl verfolgen, als Touristen, die nach Tecklenburg kommen, und sich 
auch weiterhin für Westerkappeln entscheiden werden. Von einer rechtlich nicht 
erforderlichen Untersuchung wird daher weiter abgesehen. 

Die Gemeinde Westerkappeln setzt bei ihrer städtebaulichen Entwicklung auf 
andere Entwicklungsziele als die auf Tourismus ausgerichtete Stadt Tecklen-
burg. Insofern kann auch das Übernachtungsangebot der beiden Kommunen 
nicht miteinander verglichen werden. Der Hinweis, das Abwägungsmaterial sei 
nicht ausreichend ermittelt worden, wird insofern zurückgewiesen, als dass – 
außer von der Gemeinde Westerkappeln – von keiner Seite der Hotelneubau im 
Rahmen der beiden Beteiligungsschritte als „Gefahr“ gesehen wird. Ob und 
wenn ja, aus welchen Gründen sich Stammgäste aus Westerkappeln zukünftig 
für das neue Hotel in Tecklenburg entscheiden werden, kann nur vermutet wer-
den. Hier sind jedoch auch die einzelnen Betreiber in Westerkappeln gefordert, 
ihr Angebot zeitgemäß zu halten. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 

 
11. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen  

vom 14.08.2018 

 

 

 

Die Betreuung und Pflege obliegt der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt. 
Die Vorgabe kann grds. gewährleistet werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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12. Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

vom 03.09.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Der Waldersatz erfolgt über ein von der Unteren Naturschutzbehörde anerkann-
tes Ökokonto der Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt. Die Maßnahme um-
fasst die Anlage eines standortgerechten und -heimischen Laubwaldes inklusive 
Waldrand und Waldsaum in der Gemarkung Ledde (Flur 7, Flurstück 647). Die 
Maßnahme wird in den Textlichen Festsetzungen Nr. 9 entsprechend festge-
setzt. Die Ablösevereinbarung regelt die Durchführung der Maßnahme durch die 
Naturschutzstiftung und die Kostenübernahme durch die MBN 1. Projekt GmbH 
& Co. KG. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

 
13. Tönsmeyer Emsland GmbH 

vom 10.09.2018 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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14. Kreis Steinfurt 

vom 10.09.2018 

 

a)  

 

zu a) Stellungnahme: 

Die Biotopbewertung des geplanten Zustandes wurde entsprechend der Hin-
weise der Unteren Naturschutzbehörde angepasst. Da der waldrechtliche Aus-
gleich die naturschutzrechtliche Kompensation bereits in der Fassung zur öffent-
lichen Auslegung bei Weitem überstieg, ändert sich jedoch durch das erhöhte 
Biotopwertdefizit der überarbeiteten Eingriffsbilanz der externe Kompensations-
bedarf nicht. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

b)  

 

zu b) Stellungnahme: 

Eine chronologische Listung aller erforderlichen Artenschutzmaßnahmen wurde 
bereits durch das Büro BMS erstellt und geht der UNB zu. 

Ebenso wurden durch das Büro BMS Maßnahmenblätter gemäß 
§ 34 LNatSchG für sämtliche Artenschutzmaßnahmen erarbeitet.  

Die UNB erhält die geforderten Unterlagen, die zudem als Anlage der ASP Be-
standteil der Satzungsunterlagen werden. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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c)  

 

zu c) Stellungnahme: 

Eine grundbuchliche Sicherung der aufgeführten Maßnahmen ist im Durchfüh-
rungsvertrag geregelt und erfolgt im Nachgang dieses Bauleitplanverfahrens 
und im Vorfeld der Baumaßnahmen. Bei den Maßnahmen handelt es sich im 
Detail um: 

• ein Waldkauzkasten im B-Plangebiet, 

• zwei Waldkauzkästen in der externen Maßnahmenfläche im Kurpark, 

• sechs plakettierte Habitatbäume im B-Plangebiet, 

• 14 plakettierte Habitatbäume in der externen Maßnahmenfläche im 
Kurpark, 

• Ergänzung und langfristiger Erhalt einer ca. 120 m langen linearen 
Baumstruktur in der Grünfläche G2 (Fledermausleitlinie), 

• dauerhafter Rückbau von Wegeverbindungen im Plangebiet wie auch 
in der externen Maßnahmenfläche im Kurpark. 

Damit wird den Forderungen Rechnung getragen. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

d)  

 

zu d) Stellungnahme 

Die Maßnahmen V2 (Vermeidung von Vogelschlag) und F4 (Beleuchtung Kul-
turgang) sind entbehrlich, da der Kulturgang insgesamt entfällt. Die Maßnahme 
CEF 1 (Anbringen von 30 Fledermauskästen) ist bereits umgesetzt.  

Die Maßnahme F3 (Sicherung von Winterquartieren für Fledermäuse) wird in 
den textlichen Festsetzungen unter Nr. 8 aufgenommen. 

Die Maßnahme F5 (Beleuchtung Gastronomie) ist eine betriebliche Vorgabe. 
Entsprechende Details können durch Auflagen in der Baugenehmigung geregelt 
werden. Dies erfolgt im Nachgang zu diesem Bauleitplanverfahren. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 
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e)  

 

zu e) Stellungnahme 

Eine fachliche Begleitung der Maßnahmen wurde und wird durch den Verfasser 
der Artenschutzrechtlichen Prüfung durchgeführt. 

Die Umsetzung folgender Maßnahmen sind der UNB vor Baubeginn bzw. nach 
deren Umsetzung nachzuweisen: 

• Plakettierung von insgesamt 20 zu erhaltenden Habitatbäumen im B-
Plangebiet (6 Bäume) und in der externen Kompensationsfläche im 
Kurpark (14 Bäume) 

• Bauzeitenbeschränkungen und Umweltbaubegleitung für Gebäudeab-
riss und Baumfällungen (Begutachtung zu fällender Bäume im Vorfeld 
der Fällarbeiten) 

• Installation von drei Waldkauznistkästen (ein Kasten im B-Plangebiet, 
zwei Kästen im Kurpark) → Anbringung, Dokumentation und Mitteilung 
an die UNB erfolgten im Dezember 2018. 

Nicht in der Auflistung der UNB enthalten ist zudem die Anbringung der 30 Fle-
dermauskästen, die bereits zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung erfolgte 
und als Anlage zur ASP dokumentiert war.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

f)  
 

 

zu f) Stellungnahme: 

Die lineare Gehölzstruktur innerhalb der Grünfläche G2 wird durch eine entspre-
chende textliche Festsetzung in der Planunterlage benannt. Diese textliche Dar-
stellung der Maßnahme wird als grundsätzlich. ausreichend erachtet. Zur Klar-
heit wird jedoch der Zusatz aufgenommen, dass sich Maßnahmen auf die Ent-
nahme von Einzelgehölzen beschränken und große Einschläge im Baumbe-
stand unzulässig sind. 

Zur Machbarkeit der Freihaltung von Sichtachsen: Sichtachse bedeutet die Er-
haltung bzw. Schaffung einer freien Schneise, die einen freien Blick auf das süd-
lich des Plangebietes liegende Münsterland ermöglicht. Hierbei sollen keine 
breiten Lücken in den Gehölzbestand geschlagen werden, sondern es sind ggf. 
für einzelne Standorte im/am Hotel punktuelle Blickachsen nach Süden freizu-
halten. Bei Abständen von bis zu 15 m zwischen den zu pflanzenden bzw. zu 
erhaltenden Bäumen und unter Berücksichtigung der Hanglage im Plangebiet 
(das Hotelgebäude liegt deutlich höher als die betreffende Grünfläche) ist es 
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durchaus möglich, durch fachgerechten Kronenschnitt Sichtachsen freizuhalten, 
ohne Einschläge im Baumbestand erforderlich zu machen.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird teilweise gefolgt. 

g)  

 

 

zu g) Stellungnahme: 

Die Auflistung der Textlichen Festsetzung Nr. 8 wird um die nebenstehende 
Maßnahme F3 ergänzt.  

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

h)  
 

zu h) Stellungnahme: 

Dieser Punkt war zum Verfahrensstand der öffentlichen Auslegung bereits in 
den textlichen Festsetzungen aufgeführt. 

Beschlussvorschlag: 

Dieser Hinweis wird zurückgewiesen. 

i)  

 

zu i) Stellungnahme: 

Aufgrund der besonderen Sensibilität des Gebietes mit dem nachweislichen Vor-
kommen wertgebenden Tierarten sind besondere Anforderungen hinsichtlich 
der Immissionswirkung von Licht zu erfüllen. Dies steht im Zusammenhang mit 
dem Vorsorgegedanken, um keine Aufhellung des umgebenden Waldes hervor-
zurufen. 

Vorgaben zur Ausgestaltung einer faunenverträglichen Beleuchtung sind im De-
tail in der textlichen Festsetzung Nr. 8 benannt. Die Maßnahme F4 (Beleuchtung 
Kulturgang) ist entbehrlich, da der Kulturgang insgesamt entfällt. 

Im Bereich der Gastronomie ist eine Verdunkelung in Abhängigkeit von jahres-
zeitlich bedingten Dämmerungszeiten nur teilweise umsetzbar. Gemessen an 
den üblichen Öffnungszeiten einer Hotelgastronomie korrelieren in den Som-
mermonaten gastronomische Schließzeiten und Dämmerungszeiten weitge-
hend miteinander und sind als unproblematisch einzustufen. Zwischen Oktober 
und März ist Winterschlafenszeit für Fledermäuse und somit eine Aufhellung des 
umgebenden Waldes weniger problematisch. Eine dämmerungsabhängige 
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Schließung von Jalousien (in den Wintermonaten also bereits am Nachmittag, 
z. B. liegt der Sonnenuntergang am 21.12. bei ca. viertel nach vier) wird als nicht 
erforderlich angesehen. Möglicherweise problematisch verhält es sich insbeson-
dere in den Frühlings- und Herbstmonaten. Bei geeigneten Witterungsbedingun-
gen ist hier ein Betrieb auf der Außenterrasse auch über die Dämmerungszeiten 
hinaus zu erwarten, der die geforderte dämmerungsgesteuerte Verdunklung 
nicht zulässt. In Bezug auf Terrassenbeleuchtung erfolgt aber eine Minderung 
von Störeinflüssen bereits über die textliche Festsetzung Nr. 8 zur Verwendung 
geschlossener Lampenkörper mit Abblendungen nach oben zur Seite und mög-
lichst niedrige Aufstellhöhen. Im Bereich der ≥ 10 m von der Terrasse entfernten 
Grünfläche G2 wurde ein Fledermausjagdgebiet nachgewiesen, das jedoch im 
Artenschutzgutachten als nicht essentiell eingestuft wird. Durch eine fleder-
mausverträgliche Beleuchtung gemäß textlicher Festsetzung Nr. 8 werden Auf-
hellungseffekte auf diesen Bereich so weit wie möglich gemindert. Selbst wenn 
sich dennoch Einschränkungen der Jagdgebietsfunktion durch eine Terrassen-
beleuchtung ergeben sollten, treten hierdurch keine artenschutzrechtlichen Ver-
botstatbestände ein.  

Hinweis: Wichtig ist die Vermeidung einer direkten Beleuchtung der drei vorge-
sehenen Spaltenquartiere in der Außenfassade, die so angeordnet werden müs-
sen, dass sie nicht von der Terrassen- oder sonstiger Beleuchtung direkt betrof-
fen sind. 

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

j)  

 

zu j) Stellungnahme: 

Glasflächen werden von Vögeln nicht in dem Maße wahrgenommen wie es beim 
Menschen der Fall ist. Die Gefahr des Vogelschlags ist umso größer, je trans-
parenter und großflächiger die Glasfront ist. Besonders problematisch sind Spie-
gelungen an Glasscheiben. Insbesondere bei einer naturnahen Umgebung, die 
sich in der Scheibe spiegelt, wird dem Vogel ein attraktiver Lebensraum vorge-
täuscht, der angeflogen und somit zu tödlichen Vogelschlagrisiko wird. 

Die Fläche der Dachbegrünung wird voraussichtlich als wichtiger Teil des Vo-
gellebensraums mitbesiedelt. Die Einschätzung, dass eine Erhöhung des Vo-
gelschlagrisikos aufgrund der Einbindung in die Landschaft stattfindet, wird je-
doch nicht geteilt.  
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Dieses gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Kulturgang insgesamt 
entfällt 

Entsprechende Details zur genauen Auswahl des der zu verwendenden Glasart 
werden empfohlen und ggf. auf Ebene der Baugenehmigung festgelegt.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

k)  
 

zu k) Stellungnahme: 

Die Auflistung der Textlichen Festsetzung Nr. 8 wird um die nebenstehende 
Maßnahme ergänzt. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

l)  

 

zu l) Stellungnahme: 

Eine vertragliche Sicherung der dauerhaften Kontrolle und Instandhaltung der 
drei Waldkauzkästen, 30 Fledermauskästen und der drei Spaltenquartiere in der 
Außenfassade des Hotelneubaus erfolgt im Durchführungsvertrag. 

Beschlussvorschlag: 

Dem Hinweis wird gefolgt. 

m)  

 

zu m) Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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15. LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur für Westfalen 

vom 12.09.2018 

 

 

 

Stellungnahme: 

Die Behauptung, dass der vorgelegte Entwurf des Bebauungsplanes gegenüber 
der frühzeitigen Beteiligung keine Änderung und somit keine Würdigung der Be-
lange des LWL enthält, ist nicht korrekt. Das Appartementhaus ist auf Grund der 
Eingabe des LWL aus der frühzeitigen Beteiligung einer intensiven Diskussion 
unterzogen worden mit dem Ergebnis, dass der Vorhabenträger der Reduzie-
rung um ein Geschoss zustimmen konnte, ohne die Wirtschaftlichkeit des Ge-
samtprojektes in Frage stellen zu müssen. Somit reduziert sich die Raumwir-
kung des Appartementhauses deutlich. 

Der Hinweis, dass das Appartementhaus eine Beeinträchtigung der Blickbezie-
hung zur historischen Altstadt und zur Burgruine mit sich bringt, greift insofern 
nicht, als dass sich die historische Altstadt rechts der Blickachse (vom Haus 
Marck gesehen), das Appartementhaus jedoch links dieser Blickachse befindet. 
Hinzu kommt, dass der Bereich, der für das Appartementhaus vorgesehen ist, 
nicht Bestandteil der Sichtachse ist und sich dieser Bereich durch hohen Ge-
hölzbestand auszeichnet, der über die entsprechende Festsetzung im Bebau-
ungsplan dauerhaft gesichert wird. Das Appartementhaus kann daher nicht die 
als negativ befürchtete Fernwirkung entwickeln, da es durch vorhandenen 
Baumbestand eingegrünt wird. 

Bei der Beurteilung des Gesamtprojektes müssen unterschiedliche Gesichts-
punkte in die Betrachtung einbezogen und dann gewichtet werden. Die Belange 
des Denkmalschutzes stellen hierbei nur einen Bestandteil der Abwägung dar 
und werden hinreichend berücksichtigt. Die Bedeutung des Hotelneubaus für die 
weitere wirtschaftliche und touristische Entwicklung Tecklenburgs ist jedoch 
ebenfalls in die Überlegungen einzubeziehen und im Zweifel höher zu bewerten. 
Daher ist abweichend vom Wettbewerbsergebnisses auf Berechnungen des 
Vorhabenträgers ein weiterer Baukörper hinzugekommen. In diesem Falle ist die 
wirtschaftliche Realisierungsfähigkeit des Projektes dem Wunsch des LWL auf 
gänzlichen Verzicht des Appartementhauses der Vorrang zu geben. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
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II. Öffentlichkeit 

 

 1. Eigentümergemeinschaft 
vom 14.09.2018 

 

a)  Wir, die Eigentümergemeinschaft Fisch, sind die Besitzer des Grundstücks nördlich vom 
Hotel Burggraf, das sich von der Jugendherberge bis zur Legge um die Burg erstreckt. 
(Hier grün eingezeichnet) 

 

Zur Geschichte des Hauses 

Um das Ausmaß der Veränderungen zu verdeutlich, die der Neubau des Hotels für unser 
Haus, den Garten und damit für unsere Familie bedeuten wird, wird hier kurz auf die 
Geschichte unseres Hauses eingegangen.  

Unsere Familie lebt in der siebten Generationen im Meesenhof, als Nachfahren von 
Dietrich Wilhelm Meese, der als Kommerzienrat in Tecklenburg im Meesenhaus wohnte, 

zu a) Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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das auch als altes Junkerhaus bekannt war und das 1960 abgerissen wurde, um dem 
jetzigen Kulturhaus Platz zu machen. Er ließ unser „Haus Fisch“ gegenüber für seine 
Tochter und dessen Mann Hermann Fisch erbauen, daher der Name Fisch. 

   

Das alte Meesenhaus, wo jetzt das Kulturhaus steht  Haus Fisch, um 1852 

Der dazugehörige Garten, der vom Hotelneubau unmittelbar betroffen ist, erstreckt sich 
auf zwei Ebenen, einer parkähnlichen Anlage im unteren Bereich und einem Weg mit 
Hang zur Burg hin im oberen Bereich. Auch dieser Garten wird seit Generationen von der 
Familie gepflegt, genutzt und ist als „Botanischer Steingarten“ über Tecklenburg hinaus 
bekannt geworden und als solcher bei Google Maps gekennzeichnet. 

 

Google Maps 



Stadt Tecklenburg Bebauungsplan Nr. 50 „Hotel Burggraf“ 
 Öffentliche Auslegung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\305 Tecklenburg\190 S Hotel Burggraf\05 ern öffentl Ausleg\03 Texte\05-BP50-SSP-a.docx 

15 

Bevor das Hotel Burggraf 1960 gebaut wurde hatte man auf beiden Ebenen des Gartens 
sowie vom Haus aus einen freien Blick ins Münsterland. 

   

um 1900  Blick nach Südwesten ohne das Hotel Burggraf 

Durch den Bau des Hotelturmes 1960 wurde diese Aussicht gestört, man blickt seitdem 
an zentraler Stelle auf einen dominanten Hotelturm. Um diesen Eindruck abzuschwächen 
ließen unsere Eltern Bäume am Rand des Gartens wachsen, um den Hotelturm zu 
verdecken. Dazu kam ein sogenannter Stangenwald auf dem Gelände unterhalb des 
Hotels, der uns nun den Weitblick ins Münsterland nimmt. Man kann ihn nur noch im 
Winter ohne Blattlaub erahnen und vom oberen Weg über das unschöne Flachdach des 
Hotels hinweg genießen. 
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Der einzig gebliebene Blick ins Münsterland vom oberen Weg aus 

 

Blick auf den Hotelturm 
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b)  Veränderungen durch den geplanten Neubau des Hotels und das Appartementhaus 

Zur Breite der Gebäude 

 

Bebauungsplan Nr. 50 

Auf den Abbildungen im Bebauungsplan ist unser Garten nicht eingezeichnet. Man sieht 
allerdings den Verlauf der Mauer, die unseren Garten im Süden begrenzt, anhand derer 
man gut den zukünftigen Standort des geplanten Hotels mit dem jetzigen Hotel 
vergleichen kann. 

zu b) Stellungnahme: 

Die Errichtung des Hotelneubaus führt für die Nachbarn zu einer neuen städte-
baulichen Situation. Lieb gewonnene Gewohnheiten verändern sich. Blickbezie-
hungen über freie, jedoch in fremdem Eigentum befindliche Grundstücke ins 
Münsterland werden eingeschränkt. 

Auch wenn die Veränderung der gewohnten Umgebung für die Betroffenen un-
glücklich ist, so ist doch festzustellen, dass die Freihaltung der jetzigen Blickbe-
ziehungen ins Eigentum anderer eingreift. Ein Recht auf freie Sicht – über die 
Grundstücke anderer hinweg – existiert nicht. Da die Blickbeziehung der denk-
malgeschützten Sichtachse vom Haus Marck zum Wiertum weiterhin frei bleibt, 
kann festgestellt werden, dass die Beeinträchtigung der bisherigen Blickbezie-
hungen zumutbar sind.  

Beschlussvorschlag: 

Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
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Der heutige Hotelturm, hier rot eingefärbt  Hier wurden die beiden geplanten Gebäude in die 
Flurkarte einkopiert. 

Man sieht deutlich, dass der südliche Garten auf fast der ganzen Breite vom dem 
zukünftigen Hotelblock und dem Appartementhaus zugebaut wird. Verglichen mit dem 
bestehenden Hotelturm sind die geplanten Baukörper etwa acht Mal so breit! Diese 19 
Meter hohen Gebäude werden enorm wirken und den Garten erschlagen.  

Was im Bebauungsplan im Entwurfskonzept unter 2.1.1 „als schlanker Riegel“ bezeichnet 
wird, wird aus der Nähe von unserer Seite als breiter Block erscheinen. Eine gewaltige 
Gebäudewand, die im Gegenlicht einfach nur dunkel erscheinen wird. 

Auch von unserem Haus aus wird man das Hotel sehen können, die östliche Ecke wird 
deutlich ins Blickfeld geraten. 
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Blickschneise in blau vom Haus ins Tal 

Da an dieser Stelle zwischen Kulturhaus und Hotel der forstrechtliche Waldausgleich 
stattfinden soll (S.44 im Bebauungsplan Nr. 50), würde uns dauerhaft ein Blick ins 
Münsterland verwehrt. 

 

Abb. 20 Karte zur Waldinanspruchnahme S. 44 
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c)  Zur Höhe der Gebäude 

Die Höhe des Hotelneubaus soll „ab Straßenniveau viergeschossig mit zurückgesetztem 
Dachgeschoss“ (S.3) sein, also fünf Geschosse! 

Das oberste Geschoss wird, weil es auf einer Länge von etwa 5/6 der Strecke 
zurückgesetzt ist, nicht mehr als vollwertiges Geschoss gezählt.  

Die Höhe von 19,1m (Hotel) und 18,7m (Appartementhaus) werden fast auf der gesamten 
Breite gegeben sein.  

Von unserer Seite werden durch die erhöhte Lage etwa noch 3,5 bis 4 Geschosse 
oberhalb der Mauer zu sehen sein, das entspricht der Höhe des jetzigen Hotelturmes, 
aber dann eben auf der gesamten Länge des Gartens mit Ausnahme des Bereichs der 
Sichtschneise Wierturm -  Haus Marck. Die Beschattung durch die Gebäude auf unser 
Grundstück wird enorm, gerade weil sich die Baukörper dem Verlauf des Hanges 
anpassen und genau südlich und südwestlich vom Garten stehen werden.  

Die Standardzimmer werden nach Norden „mit Blick auf die Tecklenburg“ (S. 4) versehen 
sein wie es weiter heißt. Das bedeutet für uns, dass die Hotelbewohner direkt in den 
Garten schauen können, weil er zwischen Hotel und Burg liegt. Damit ist ihm Privatsphäre 
genommen. 

 

Sichtbeziehung Hotel - Garten 

Hier möchten wir besonders darauf hinweisen, dass der Blick vom Rundweg auf der Burg 
ins Münsterland durch die beiden breiten Gebäude auf weite Strecken genommen wird. 
Die viel gepriesene Sichtbeziehung Wierturm – Haus Marck wird man nur durch eine 
kleine Schneise direkt an der Aussichtsplattform am Wierturm haben. Von allen anderen 

zu c) Stellungnahme: 

Die Höhe des Hotelgebäudes wird aufgrund der erhöhten Lage des Gartens der 
Betroffenen signifikant abgemildert und ist daher als verträglich einzustufen. Wie 
bereits unter b) erläutert ist auch in diesem Falle festzustellen, dass die Tatsa-
che, dass der bisherige liebgewonnene Blick ins Münsterland über fremde 
Grundstücke hinweg keinen rechtlichen Anspruch auf Reduzierung von Ge-
schossen oder Verzicht auf Gebäude/-teile auslöst. Auch die Tatsache, dass der 
Garten nun für Hotelgäste einsichtig werden könnte, ist hinzunehmen. 

Beschlussvorschlag: 

zu d) Der Hinweis wird zurückgewiesen. 
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Stellen auf dem Rundweg der Burg ist der Blick ins Tal verstellt, den man im Winter ohne 
Blattlaub durchaus genießen kann.  

Und von Haus Marck aus und der geschützten Fernsicht auf die Burgruine werden zwei 
große Baukörper erheblich mehr die Landschaft verschandeln als das ein einzelnes 
Gebäude täte. Dies war eins der Gründe warum die fünf Appartementhäuser, die 2008 
geplant waren, schließlich nicht akzeptiert wurden. 

d)  Zum Appartementhaus 

Wie die Denkmalbehörde in ihrer Stellungnahme schreibt, wurden in der Auslobung zum 
Architektenwettbewerb 2015 folgende Ziele formuliert: 

1. Die Bedeutung des historischen Stadtkerns Tecklenburg  

2. Die in der Denkmalbereichssatzung definierten Sichtachsen 

3. Die geschützte Fernwirkung der Burgruine und der Stadtsilhouette dürfen nicht durch 
einen Hotelneubau dominiert werden 

Weiterhin schreibt die Denkmalbehörde, dass sich „der Siegerentwurf vom Büro Bloch 
&Blocher aus Stuttgart durch eine überraschende Leichtigkeit auszeichnet“. (S.10)  

Auf Grundlage dieses Entwurfs, der auch in der Öffentlichkeit Akzeptanz fand, wurden die 
Planungen zum Hotelneubau aufgenommen. In diesem Entwurf war aber kein 
Boardinghaus oder Appartementhaus geplant! Ein zusätzliches Gebäude, das aus der 
Ferne ebenfalls als großer Block zu erkennen sein wird, war nie vorgesehen und 
„konterkariert das Wettbewerbsergebnis“, schreibt die Denkmalbehörde. 

 

zu e) Stellungnahme: 

Zum Themenkomplex „Appartementhaus, Sichtachsen, denkmalgeschützte 
Sichtachsen“ siehe Stellungnahme I Nr. 15. 

Zum Themenkomplex „Einsichtigkeit des Gartens“ siehe oben. 

Der Vorhabenträger hat eine plausible Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt, 
die die Notwendigkeit des zusätzlichen Baukörpers „Appartementhaus“ begrün-
det. Im Rahmen der Aufstellung dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
wurde daher die städtebauliche Verträglichkeit der einzelnen Gebäude berück-
sichtigt. 

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zurückgewiesen. 
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Als Reaktion auf diese deutliche Kritik wurde das Gebäude um ein Geschoss verkleinert, 
die Existenz dieses Gebäudes wurde aber in der Planung nicht in Frage stellt.  

Für uns bedeutet das geplante Appartementhaus, dass kein Bereich des Gartens frei von 
Neubauten ist und dass man sich überall beobachtet fühlen wird. 

 

Blick nach Südwesten zum Einfamilienhaus 

Beim Hotel ging es immer um die Rentabilität des Hotelbetriebs, die eine Bettenzahl von 
über hundert erfordert. Das bedingt ein großes Gebäude, wie es hier realisiert werden soll. 
Beim Appartementhaus scheint uns die Argumentation hingegen nicht überzeugend zu 
sein. 

e)  Unsere Anliegen 

Aufgrund der enormen Beeinträchtigungen, die uns schon allein der Hotelbau abverlangt: 

1. Bitte lassen Sie prüfen, ob das Appartementhaus in der vorgesehenen Höhe aus 
wirtschaftlichen Gründen zwingend erforderlich ist. Uns ist sehr an einer flachen 
Bauausführung gelegen. 

2. Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass ausgleichend eine Blickachse von unserem Haus 
aus ins Münsterland geschaffen wird. Wie schon in der Vergangenheit sind wir 
unsererseits weiterhin bereit, Ihnen bzgl. freier Sicht von der Burg entgegen zu kommen. 

zu f) Stellungnahme: 

Zu 1) Die Wirtschaftlichkeit des Appartementhauses wurde intensiv vom Vorha-
benträger geprüft mit dem Ergebnis, dass auf ein Geschoss verzichtet werden 
kann. Ein gänzlicher Verzicht des Gebäudes jedoch gefährdet die Wirtschaftlich-
keit des ganzen Projektes. 

Zu 2) Die denkmalgeschützte Blickachse wird berücksichtigt. Weitere zurzeit 
vorhandene Blickbeziehungen können durch den Neubau beeinträchtigt werden 
oder ganz entfallen. Dies ist jedoch nicht zu vermeiden. 

Die Art des Gebäudes ist über das Verfahren „vorhabenbezogener Bebauungs-
plan“ festgeschrieben. Nur die hier beschriebenen Gebäude – und somit auch 



Stadt Tecklenburg Bebauungsplan Nr. 50 „Hotel Burggraf“ 
 Öffentliche Auslegung – Städtebaulich-Planerische Stellungnahme – Abwägung  

 

N:\Projekte\305 Tecklenburg\190 S Hotel Burggraf\05 ern öffentl Ausleg\03 Texte\05-BP50-SSP-a.docx 

23 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass auf der Nordseite der Gebäude lediglich 
französische Balkone vorgesehen sind. So bleibt zumindest eine gewisse Privatsphäre 
gewahrt. 

Auf Grund des zu erwartenden Anstiegs des Tourismus gehen wir davon aus, dass die 
freie Zufahrt zu unserem Haus noch stärker als bisher eingeschränkt werden wird. Wir 
werden deshalb gesicherte Parkmöglichkeiten in Hausnähe benötigen. 

die französischen Balkone auf der Nordseite – sind zulässig. Änderungen am 
Gebäude sind nicht zulässig. 

Die freie Zufahrt zum Gebäude des Eingebers wird auch weiterhin gewährleistet 
sein.  

Beschlussvorschlag: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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